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 Veröffentlicht am 28.03.2012

Norm

EKHG §3

1. EKHG § 3 heute

2. EKHG § 3 gültig ab 01.10.2004 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 115/2004

3. EKHG § 3 gültig von 01.06.1959 bis 30.09.2004

Rechtssatz

§ 3 EKHG bietet ein Beispiel dafür, dass auch in der österreichischen Rechtsordnung die auf dem Gedanken des

„Handelns auf eigene Gefahr“ gegründete Ungleichbehandlung einzelner Personengruppen in bestimmten Fällen als

sachlich gerechtfertigt angesehen wird.Paragraph 3, EKHG bietet ein Beispiel dafür, dass auch in der österreichischen

Rechtsordnung die auf dem Gedanken des „Handelns auf eigene Gefahr“ gegründete Ungleichbehandlung einzelner

Personengruppen in bestimmten Fällen als sachlich gerechtfertigt angesehen wird.
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